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Aufgabenbereich der Hüttenwarte und Gehilfen

Ankunft und Aufenthalt am Lanaberg 

1. Die Hütte ist auf allfällige Schäden zu inspizieren.
2. Schäden sind ungehend dem Hüttenchef zu melden.
3. Die Schweizerfahne ist aufzuziehen.
4. Alle Fensterläden sind zu öffnen und in allen Zimmern ist zu lüften.
5. Die Strom-% sind abzulesen und in die Liste neben dem Stromverteiler einzutragen.
6. Im Hüttenbuch ist einzutragen wer Hüttenwart und Gehilfe ist.
7. Das Hüttenbuch ist unter den Gästen zirkulieren zu lassen.
8. Der Wirtschaftsbetrieb untersteht dem Kantonalen Gastwirtschaftsgesetz.
9. Der Gast soll sich willkommen fühlen und zuvorkommend bedient werden. „Der Gast ist König“
10. In den Gasträumen ist stets für Ordnung zu sorgen.
11. Von unseren Gästen wird es geschätzt, wenn eine Suppe angeboten wird. Die selbst mitgebrachten Zutaten können von der verkauften Suppe in Abzug gebracht werden.
12. Für den Verkauf von Suppe und Salsiz wird gebeten zusätzlich Brot mitzunehmen. Auch das kann in Abzug gebracht werden.
13. Bei Grossandrang ist der Hüttenwart berechtigt, Clubmitglieder sowie Drittpersonen zur Mithilfe heranzuziehen.
14. Benötigte Geräte, Werkzeuge, speziell der Grill mit Zubehör sind nach Gebrauch sauber zu reinigen und wieder an den dafür vorgesehenen Ort zu versorgen.
15. Fehlende Grundnahrungsmittel, Kaffeerahm,  und Esswaren die zum Verkauf angeboten werden, sind auf dem Abrechnungsrapport mitzuteilen.
16. Die Hundebesitzer werden gebeten keine Schüssel oder Essgeschirr als Fressnapf zu verwenden. Einen Fressnapf finden sie im Putzschrank.
17. Das Alkoholgesetz ist zu beachten. Kein Verkauf von leicht alkoholischen Getränken wie Bier und Wein an Jugendliche unter 16 Jahren und kein Verkauf von Schnaps, Spirituosen usw. an Jugendliche unter 18 Jahren. Es muss im Zweifelsfalle ein Ausweis verlangt werden 
Vor dem Verlassen der Hütte
Im Obergeschoss:
- Alle benutzten Zimmer sind von den Benützern zu reinigen  und allenfalls feucht aufzunehmen.

- Schmutzige Kissen und Fixleintücher sind zur Reinigung mitzunehmen.


- Pro Liegeplatz sind 2 Wolldecken und 1 Kopfkissen auszurichten.


- Alle Fenster sind zu schliessen. ( In den Sommermonaten kann pro Zimmer ein Fenster arretiert werden)

Im Parterre:
- Die WC-Anlagen sind zu putzen und alle Böden sind zu reinigen und feucht aufzunehmen.


- überall sind die Kehrichtsäcke auszuwechseln und in den dafür vorgesehenen Behälter zu deponieren.

- Bei allen Ofen ist die Asche zu entfernen, sofern keine Glut mehr vorhanden ist.


- Die Kochplatte in der Küche ist mit Herdex einzuschmieren.


- Die Thermoskrüge sind zu entleeren und offen stehen zu lassen.


- Spiessli sind zu machen und die Holzkisten sind aufzufüllen.

- Gebrauchte Hand- und Geschirrtücher sind zur Reinigung mitzunehmen.


- Alle mitgebrachten Esswaren sind wieder mit nach Hause zu nehmen.
 

- Der Strom ist abzustellen.


- Alle Fensterläden sind zu schliessen.


- In den Sommermonaten kann in Stübli ein Fenster gekippt offengelassen werden.


- Die Schweizerfahne ist einzuholen.


- Die Kellertüre und alle Aussentüren sind zu schliessen.


- Die Abrechnung ist auf dem nummerierten Rapport vorzunehmen.




Zusammen


in die Zukunft








5.1-4 Obliegenheiten der Hüttenwarte und Gehilfen


